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Prozess

Im Rahmen der Kieler Hoch-
hausleitlinie wurde eine 
Strategie entworfen, anhand der 
zukünftige Anfragen zum Bau 
eines Hochhauses systematisch 
bearbeitet werden können. Ne-
ben der grundlegenden Unter-
scheidung in Ausschluss- und 
Suchräume im gesamten Kieler 

Stadtgebiet wurde ein standardi-
siertes Vorgehen im Falle einer 
Hochhausentwicklung erarbei-
tet. Für den Planungsprozess 
wurde für die inhaltliche Arbeit 
eine Lenkungsgruppe bestehend 
aus Vertreter*innen der unter-

schiedlichen Fachämter und 
dem Planungsbüro installiert 
und die Öffentlichkeit in einem 
zweistufigen Verfahren beteiligt 
und informiert.

Verfahren

Die Hochhausleitlinie dient 
als Handlungsleitfaden für die 
Stadt Kiel. Im Falle einer Anfra-
ge für den Bau eines Hochhau-
ses in Kiel, hat die Verwaltung 
mit der Leitlinie eine Agenda 
mit dezidierten Verfahrens-
schritten, anhand derer Sie die 
Fragen nach der Eignung des 
Standorts, seiner Funktion für 
das Umfeld sowie der notwendi-
gen Planungsschritte systema-
tisch überprüfen kann.

Vorgehen

Zunächst wurden aus einer 
stadträumlichen Analyse heraus 
konkrete Ausschlusskriterien 
abgestimmt, die in ihrer Summe 
die nicht für Hochhäuser ge-
eigneten Bereiche der Stadt 
definieren. Die verbleibenden 
Flächen sind zunächst mögliche 
Suchräume für die Entwicklung 
von Hochhäusern. 

Diese Suchräume wurden 
dann im Sinne einer gesamt-
städtischen Strategie in Ihren 
Lagen kategorisiert und mit 
unterschiedlichen Kriterien 
- beispielsweise zur Höhenent-
wicklung, ihrer Relevanz für das 
Umfeld bis hin zur Gesamtstadt 
oder dem Nutzungsspektrum  
hinterlegt. 

Darauf aufbauend wurde mit 
Blick auf die Realisierung von 
Hochhäusern ein standardisier-
tes Vorgehen erarbeitet, das bei 
einer Anfrage zum Bau eines 
Hochhauses als Handlungsleit-
faden dient. Dieser Leitfaden 
soll zukünftig auf alle poten-
ziellen Anfragen zum Bau eines 
Hochhauses Anwendung finden.

DIE HOCHHAUSLEITLINIE
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INNENSTADTRING

INNENSTADTRING

AUSSCHLUSS- 
UND SUCHRÄUME

Ausschlussgebiete

Bei der Analyse des Stadtraums 
ergibt sich durch den grünen 
Innenstadtring eine klare Zo-
nierung zwischen weniger dicht 
besiedelten Bereichen außer-
halb und den urbanen Lagen 
innerhalb des Rings. Um zu 
vermeiden, dass Hochhäuser auf 
der grünen Wiese gebaut oder 
in Konkurrenz zu Einfamilien- 
bzw. Doppelhaussiedlungen 
entstehen, wurden alle Bereiche 
außerhalb des Innenstadtrings 
ausgeschlossen. 

Innerhalb des Rings wurden an-
hand folgender Kriterien weitere 
Flächen ausgeschlossen:
- Homogene Siedlungsgebiete
- das übergeordnete Freiraum-  
  system der grünen Ringe

Suchräume

Aus der Umkehrung der Aus-
schlussgebiete ergeben sich 
die Suchräume. Deren Eignung 
ist jedoch nicht automatisch 
gegeben und muss im Folgen-
den einer Prüfung unterzogen 
werden. Besonders zeichnen 
sich im Bereich Suchsdorf und 
zwischen Wellsee und Meimers-
dorf große zusammenhängende 
Räume ab, die aufgrund ihrer 
peripheren Lage außerhalb des 
grünen Innenstadtrings aber 
ausgeschlossen sind. Weiter-

- militärische Sondergebiete
- Denkmale
- Schutzgebiete
- Freihalten von Sichtbezi-
  hungen
- die Achtung vor bestehenden
  prägenden Baulichkeiten
- Rechtliche Erfordernisse wie 
  Einflugradien

Zur Abstrahierung der Aus-
schlussgebiete wurden die ver-
schiedenen Ausschlusskriterien 
flächig addiert. 

hin befinden sich entlang den 
Hauptverkehrstrassen wie der 
Stadtautobahn und der A210 
und A215 eine Vielzahl an 
zusammenhängenden Suchräu-
men. In den urbanen Lagen sind 
die Suchräume nur vereinzelt 
und eher kleinteiliger, was im 
Verlauf der Bearbeitung einer 
spezifischen, kontextbezogenen 
Betrachtung im Rahmen einer 
städtebaulichen Studie bedarf. 

Eingrenzung Suchräume
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BEGABUNGEN DER SUCH-
RÄUME

Aufgrund ihrer Kategorisie-
rung und Typisierung bringen 
die einzelnen Suchraumkate-
gorien gewisse Begabungen 
mit sich. Obwohl jeder Stand-
ort im Falle einer Beplanung 
dezitiert betrachtet werden 
muss, lassen sich im Vorfeld 
allgemeine Begabungen der 
Kategorie benennen. 

KATEGORISIERUNG
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FÖRDELAGEN

Die Flächen der Kategorie För-
delagen sind durch ihre direkte 
Lage am Wasser von besonde-
rer Sichtbarkeit. Aufgrund der 
Uferlage sind Hochhäuser vom 
entgegengesetzten Ufer weither 
sichtbar. Dadurch können sie 
auch einen besonderen Ein-
fluss auf die Stadtsilhouette 
erreichen. Ihre Außenwirkung 
ist daher als repräsentativ 
einzuordnen. Die Standorte 
befinden sich überwiegend in 
einem städtebaulich hetero-
genen Kontext und sind durch 
ihre Randlage am Wasser eher 
durchschnittlich angebunden. 
Durch die große Prominenz der 
Standorte entlang der Förde 
und ihrer Leuchtturmwirkung 

ist je abgegrenzter Fläche nur 
ein Hochhaus zu realisieren. 
Durch ihre Präsenz wird auto-
matisch ein sehr hoher Grad 
der Sichtbarkeit erzeugt. Die 
exponierten Lagen ermöglichen 
hohe Geschossigkeiten, gege-
benenfalls sogar über 60m. Öf-
fentliche Nutzungen besonders 
im Erdgeschossbereich sind 
anzustreben, um eine Zugäng-
lichkeit und Akzeptanz in der 
Öffentlichkeit zu gewährleisten.
Hochpunkte sind mit gewerb-
licher Nutzung, wie auch 
als Wohnhochhaus denkbar. 
Hochhausstrukturen bieten 
sich ebenfalls für eine Nutzung 
durch Bildungseinrichtungen 
an.

INNERE STADT

Durch die Lage an der Stadt-
autobahn sind die inneren 
Stadtlagen exponiert gelegen. 
Sie haben die Möglichkeit, 
durch ihre Lage an wichtigen 
Knotenpunkten die Stadtsilhou-
ette zu prägen. Im heterogenen 
Umfeld ist die Außenwirkung 
repräsentativ einzuordnen, im 
Sinne von Orientierungspunkten 
im städtischen Kontext. Die 
Nutzungsmischung an diesen 
Standorten ist hoch.
Für die Betonung der Knoten-
punkte bietet sich die Ausbil-
dung von Gebäudegruppen an. 
Dabei kann die Geschossigkeit 
auch die Hochhausgrenze 
erreichen bzw. überschreiten, 
bis maximal 60m. Der Grad 

URBANE LAGEN

Die Potentialflächen der urba-
nen Lagen sind fast durchweg 
intergrierte Lagen. Es handelt 
sich zum Großteil um die 
Schließung von Baulücken 
oder die Aufstockung einzelner 
Gebäude. Die Situationen sind 
stets im baulichen Kontext mit 
der Umgebung zu sehen und 
von ihrer Sichtbarkeit lokal prä-
gend. Das Umfeld ist in seiner 
Anbindung als gut erschlossen 
einzuordnen und hat eine hohe 
Nutzungsmischung. 
Durch die Beschränkung auf 
einzelne Baufelder eignet sich 
diese Kategorie besonders zur 
Realisierung von Einzelpro-
jekten, die durch ihre schwer-
punktmäßige Wohnnutzung 

der Öffentlichkeit ist dabei 
eher durchschnittlich und 
das Erdgeschoss bedarf nicht 
unbedingt einer öffentlichen 
Nutzung. 
Die Rahmenbedingungen 
eignen sich weniger für eine 
Wohnnutzung, aufgrund 
einschränkender Faktoren wie 
beispielsweise Lärmemissionen. 
Aufgrund der Anbindung an 
die verkehrliche Infrastruktur 
eignet sich die Kategorie hin-
gegen besonders für Nutzungen 
mit hoher Frequentierung wie 
Gewerbe und Dienstleistung 
sowie Bildung. Im Gesamtgefü-
ge der Stadt eigenen sich diese 
Standorte für die Impulsgebung 
in der Stadtentwicklung.

abgesehen von den Erdgeshos-
sen einen eher geringen Grad 
an Öffentlichkeit haben. In 
der Höhenentwicklung ist eine 
Berücksichtigung der baulichen 
Umgebung von großer Bedeu-
tung. In dieser Kategorie sind 
keine Hochhäuser zulässig- 
Demzufolge werden Gebäude  
unterhalb der Hochhausgrenze 
maximal als hohes Haus, also 
unter 22m Fußbodenhöhe des 
obersten Geschosses entwi-
ckeln. Im Rahmen einer über-
geordneten Betrachtung können 
die integrierten urbanen Lagen 
auf der gesamtstädtischen Ebe-
ne einen Beitrag zur Behebung 
der Wohnungsenpässe leisten. 
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ANFORDERUNGEN AN EINE 
PROJEKTENTWICKLUNG
Qualitätssicherung im Prozess

Für den Prozess von der Idee/
Anfrage bis zur Realisierung 
eines Hochhausstandortes soll 
in Kiel ein standardisiertes, 
qualitätssicherndes Verfah-
ren angewendet werden. Im 
Mittelpunkt der Planung steht 
stets die qualitative Erreichung 
lokaler und gesamtstädtischer 
Ziele für den Standort. 
Hierfür müssen im Verfahren 
konkrete Vereinbarungen getrof-
fen werden, die einen Beitrag 
zur städtebaulichen und archi-
tektonischen Qualität leisten 
und auch soziale und nach-
barschaftliche Verträglichkeit 
gewährleisten. Hierfür muss das 
Augenmerk besonders auf der 
Interessenabwägung zwischen 
allen Beteiligten liegen und 
wenn nötig durch übergeord-
nete Aussagen und mittels 
Voruntersuchungen definiert 
und gesichert werden. 

Um dies sicherzustellen, bieten 
sich vorgeschaltete Rahmen-
planungen, Mehrfachbeauftra-

gungen oder Wettbewerbe an. 
Je nach Größenordnung und 
Relevanz können diese Verfah-
ren auch international ausge-
schrieben werden. 

Entsprechend müssen im 
Rahmen des Verfahrens diverse 
Beteiligte eingebunden werden. 
Dazu zählt die Öffentlichkeit, 
die im Rahmen der Baurecht-
schaffung, aber auch bei größe-
ren Untersuchungen und kon-
kurrierenden Verfahren beteiligt 
werden soll. Die Einbettung 
in die Diskussions- und Ent-
scheidungsprozesse städtischer 
Gremien wie beispielsweise 
des Gestaltungsbeirats und des 
Bauausschusses muss sicher-
gestellt sein. Gegebenenfalls 
müssen Nachbargemeinden im 
Rahmen erforderlicher Bebau-
ungsplanverfahren eingebunden 
werden. 

Nachhaltigkeit

Für eine nachhaltige Planung 
sollten die in der Qualifizierung 
der Suchräume bereits zu Grun-
de gelegten Faktoren nochmals 
spezielle Beachtung finden. 
Grundsätzlich sollte bei der 
Planung eines neuen Hoch-
hauses oder eines Hoch-
hausclusters ein tragfähiges 
Mobilitätssystem zugrunde 
liegen. Gegebenenfalls muss 
das ÖPNV-Netz ausgebaut oder 
verstärkt werden. Eine auf-
wändige Neuschaffung von Er-
schließungsinfrastruktur sollte 
vermieden werden, gerade mit 
Blick auf die sich aktuell im 
Umbruch befindlichen Mobili-
tätsangebote.  

Um eine breite Akzeptanz in 
der Bevölkerung zu erhalten, 
ist es wichtig, diese frühzei-
tig einzubinden. Im Rahmen 
einer Bürger*innenbeteiligung 
können Bewohner*innen gehört 
und informiert werden. 

Eine hohe soziale Durchmi-
schung schafft stabile soziale 
Strukturen und beugt einer - hi-
storisch belasteten - negativen 
Stigmatisierung von Hochhaus-
standorten vor.
 
Akzeptanz und Integration in 
ein bestehendes Umfeld kann 
neben der Beteiligung vor 
allem durch die Schaffung von 
Mehrwerten und Qualitäten für 
die Nachbarschaft verbessert 
werden. 

Die ökologische Verantwortung 
liegt in der effizienten Energie- 
und Ressourcennutzung. Der 
Einsatz erneuerbarer Energien, 
sowie die Erfüllung von erhöh-
ten Energiestandards tragen 
dazu bei, dass Hochhäuser eine 
Vorreiterrolle in Sachen Nach-
haltigkeit einnehmen können.  
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